
PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z.: R-1184/R 
Betreff: 

Wien 1" Löwe1straße 12 
Postfach 124 J014 Wien 

Telefon 63 0741, 63 77 31 Fernschreiber 13/5461 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ........................ .. 

A. Z.: ........... ..... .. 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Betreff: Entwurf einer Novelle zum 
Elektrizitätswirtschafts­
gesetz 

Wien, am 12. Februar 1985 

,~ . '-"~'\JTWOM-l -" ..... ...JfJ2 .... --I , 
., ..:; j19 ' L" .. __ ....... ____ .. _ .. ...... .. 

Dc:;".m: 1 4. FE B. 1985 

~-<:V\/ 
Vertei It .' .. fi.,....ffß.:.-itl ... .--------

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung­
nahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

25 Beilagen 

Für ~n Generalsekretär: 

'"'d~~ 
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PKÄSIDENTENKONFERENZ '\ BSCHRIF~1 
::.2.:385 

DEI LANDWIKTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERRE ICHS 

a,z.: R-:":'8.t;/~ 

3e~re~f: Entwurf einer Nove:le zu: 

A=. c.a.s 

~a~ce:, Gewerb~ u~c :~~~5~r:e 
et·ube::.r:':lq , 
:. c:: ~::e::: 

:.A'::ge!:lei!:.es 

:) Aus ~=we:tDo:i~iso~er Sic~~ 
----------~----------------

I 
i 

I 
i 

Wien,am .................................................. . 
Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1Ol4 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

~ie in F~~.l ~es allgemeinen ~ei!es der Erliu~erun~en 

tionen dieser Novelle sind grundsätzlich zu begrü~en. 

Gleichzeitig ist allerdings als ;rc~er Xange: dieses 

Es wird daher ge~ordert, an geeigneter S~e::e - vor;e-

schla;en wird die Einfügunq ei=.es ne~en A~satzes nach 

inner~a~~ einer - jedenfalls sehr knapp zu hemessenden 
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sehene~ ~ove::e ~ereivs ~es~ehende~ =~r~~erzef;~ng3=~­

:a;~e::. a.~;e=ehe::. YC:l c.er~ barei 'toS verhan::'ener.., vor a::e=: 

eine r..a.ohvriqliche e:ektriziti~srech~:ic::e Eewi::i;~~= 

gerei1 des in Aussicht gen~=me:len § ::a als Vora~sse~­

zung für den weiteren Betrieb ~esitzen ~~ssen. 

Sollte sich dieser Weg als nicht gang~ar erweise~, 

wird alvernativ vorgeschlagen, da~ deffi § :: Abs.: 

des vorliegenden Entw~rfes folgender Satz angefügt 

wirt: uZu~ Stichtag des !n~rafttretens dieser Novelle 

bestehende, elektrizititswirtschaftlich bewilligte 

2tromversorgungsanlagen gelten cnbeschadet des g ::0 ... 
a~ch als elektrizititsrechtlich bewilligt", ~eiters 

wäre dan~ an geeigneter Stelle - vorgeschlagen wird 

Abs.: ces 

falls diese Kriterien nicht erfüllt werden. Auflager.. 

geändert laut ~nten stehendeffi Vorschlag: vorzuschrei-

des Umweltfondsgesetzes, 3831.56 7 /1933, durch ~infüh-

rung eines neuen § 79a der Gewerbecrdn~ng :973 unter 

Mitkompetenz des 3~:desministers für-Gesundhei~ und 

Umweltschu~z zukunftsweisend getroffen woreen ist. 
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zieht eie ?räs:ce~tenkonf~renz die er5~genan~te Va-

riante (na~htric~iche elektriziti~srechtliche Bewilli­

guns f~r alle Altanlagen) vor une ersucht das ec.Bun-

desministerium, den vorliegenden Entwyrf in diesem 

Sinne abzuäncern. 

Der energiepolitisch entscheidende Kernpunkt des 

Entwurfes is~ die Vorschrif~ für die Elektrizi-

titsversor;ungs~nternehmen. ihre Anlagen so zu 

~etreiben, da~ die eingesetzte Rohenergie bestmeq­

lieh verwertet wird. Dieser Forderung kann grund­

sätzlich z~qestimmt werden, es stellt sich aber 

die Frage nach de~ Inhalt des Begriffes "bes~m~g­

liche Verwertung". ~ach Auffassung der ?räsieen-

tenkonferenz der ~andwirtschaftska~~ern ist es 

notwendig, diesen Begriff derart zu definieren, 

da~ ein Mindestwirkuügsqrad festgesetzt wird oder 

für neue Wärmekraftwerke ausdrücklich Kraft-Xirme­

Kupplungen vorgeschrieben werden. Die in 11a Abs.4 

vorgesehene Kann-3esti~mung bez~glich Festsetzung 

von Grenzwerten für den energetischen Wirkungsgrad 

der Stromerzeugungsanlagen durch Verordnung auf 

der Grundlage von Ausführungsgesetzen zum Elektri­

zitätswirtschaftsgesetz erscheint jedenfalls nicht 

ausreichene. 

Nach Auffassung der ?räsidentenkonferenz der :a~d­

wirtschaftskammern sollte der Entw~rf Maßnahmen 

zur wirtschaftlichen Absicherung des Betriebes 

von Kleinkraftwerken enthalte~. Da die Ei~:iefe-

rungshedinqungen für Kleinkraftwerksbetreiber in 

verschiedenen Bundeslä~dern naoh wie vor vcllig 

unzureic~end sind, erschiene ein Kontraktionszwanq 

für Etromtransport über a!fe~tliohe Netze zweck-
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=i~ig. Jadurch ~en=te erreicht werten, da~ el: 

K:einkraf~werksbetreiber unter me~reren =:g:iche~ 

Käufern wählen ~cinnte. 

Zu Abs.Z wird folgende ne~e Formulierung vorgeschla~en: 

a~-~~---=-
~eine= 3edin~un~en versor~t wird, auf 3runt seiner 

:~ Gegensa~z zur derzeitigen ~ex~ierung ha~ die vorgeschla-

von verschiedenen Abnehmern gewährleistet und Begunstigungen 

z~ § 9: 

Hier wird vorgeschlagen, den letzten Halbsatz des :. Absat-

zes "soweit nicht trifti~e energiewirtschaftliehe 

Gründe oder vertragliohe Verpflichtungen dem entgegenstehen" 

ersatzlos zu streichen. Zur Begründung wird angeführt, 

da~ zwangsläufig anfallende elektrische Energie aus volks-

und da~ dieser Obern ahme keine energiewirtschaftlichen 

z~ § ::a: 

_= Ahs.! Z.! lit.a ist unklar, welches »~ffentliche :nter-
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e$se"ge~ein~ ist, da im Zusammen~ang ~it ~em Ea~ und Be-

trieb von Kraf~w~rken ja ~e~anntlich v~rschiedenartige 

~f!ent:iche !nteressen ~erührt sein ~önnen li~sbesondere 

~e~e des Umweltschutzes und der Sicher~n; der EnQr;iever-

auc~ im Elektrizi-

täts'I:irtschaftsqesatz c:'e Vermeidung von Emissionen nach 

dem "Stand ~er Technik" verankert werden so::. Es erscheint 

allerdings rechtspoli~isch verfehlt und der ~echtss:'cherheit 

abträglich, nunmehr innerhalb wen~ger Jahre in eine~ dritten 

B~ndesgese~z eine dritte, unterschiedliche Definition des 

Eegriffes "St,and der Tecr.nik" festzulegen. Soweit l.n den 

Erläuterungen die Definition des § 2 Abs.2 ~~~G, 

BGB1.559/1380, praktisoh als umweltpolitisch ~~erholt dar-

gestellt wird (11 •••••• Funktionstüchtigkeit im ~auerbetrieb 

erwiesen ist. 11), schliellt sich die ?räsic.entenkcnferenz 

der Landwirtschaftskammern der Argu~entation des do.S~~des-

m!.ni5teri~ms an. Jie üzernahme cer Def:'nition c.es § :: A~i:.c 

des de~tscr.en Bundes-:mmissionsschutz;esetzes, J8;1.: S 7Z:/:97~, 

wire allerdings nicht ;~tgehei~en. Beantragt wird, iz vcr-

liegenden Entwurf !ie :efinition für »Stan~ der Techni~~ 

des § 7:a Abs.2 GewO.:~7Sr i.d.F.EGE1.E19/19S1, z~ überneh-

men. Diese Definition wurc.e in dem zur Zeit jüngs~en 

UQweltsch~tz;esetz auf Bundesebene, dem ~mweltfo:ds;esetz, 

3831.567/1323, in Art.:: iEinführunq eines neuen § 7?a 

der GewC.:S73) erne~t veran~ert. 

"" ...... diesem Z:lsa:nmenhan; ist darauf hinz'..lweisen, da'1 die 

auch in der einschlägigen deutsche: Fachliteratur als längst 

überholt bezeichnete ~efinition des deutschen Eundes-Immis-

sicnsschutzgesetzes aus dem Jahre 197' ~it ihrec letzten 

Hal::'satz einen '.:mweltpoli tischen Rückschri t,t gegenüber 
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ter 1991 in der 3ewC. verankerte~ Definitio~ darstel:~ 

'..;.nd DKEG weitgehend 

entspric~v. :ieser Sachverhalt spricht, i~ Eink:an~ ~it 

der 7endenz der Feststellungen auf Seite 9 ter Er:iu~er~~gen 

wirtschaftsqesetz die :98: anter 1ederf~hr~ng des ~c.3~~-

desmiisteri~=s in die 8ewO.1973 aufgenom~ene Je!initicn 

Z::. § "': "i J""'l. ---« 

Jiese Regelung ist weitgehend dem § ?9a A~s.: GewG.:973 

nachgebildet. Xihrend sich aber die Bedacht~ahme auf die 

"wirtschaftlicte Zu~utbar~eitU in dieser 3estimmun; darauf 

gründet, da~ im wirtschaftlichen Wet~bewerb stehende Unter­

nehmen bei einer relativ ~urzfristigen Ver$chärf~ng der 

örtlichen Auflagen dieser Berücksichtigung ~edürfen, ist 

dies im Falle der !lektrizitätserzeugungsanlagen, deren 

Absatz keineswegs dem freien Xettbewerb ausgesetzt ist, 

nicht der Fall. aei den Ele~trizitätsversor;ung5'.:ln~erneh-

mungen reduziert sict die ?rage ter "wirtschaft:ic~en Z~-

cutbarkeit" a~f die 3er~cksichtigung erhbhter Koste: für 

d~e Stromerzeu~~ng bei der ~ariffestsetzu~g eurch eas 

eo.Bundesmin~steriu:. 

Es wird daher beantragt, den zweiten Satz dieses Fara;raphen 

ersatzlos zu streichen. 

Das Präsidium des Nationa:rates wird von dieser Ete::ung-

nahme durch O~ersendunq von 25 Abzagen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: 
gez. Ing. Derfler 

Der Generalsekretär: 
gez. Dr. Korbl 
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